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mission gewählten,, aber besonders massgebenden Personen
Vollmachten zu übertragen, so würde es gelingen, den

Wunsch der Künstler mit dem Reglement zu vereinbaren
und sie haben beschlossen, der Jury die Sorge zu überlas-

sen, alle Kunstgegenstände zu klassifizieren ohne eine Ein-
mischung der Kommission in diese Arbeit zu benötigen.

Die Kunstkommission hat als verantwortlicher Anordner
der Schweizer Kunstausstellung das Recht auf drei Vertre-
ter in der Jury. Sie ernennt, dem Reglement vom 5. Feb-

ruar 1897 entsprechend, den Präsidenten der Jury und zwei
weitere Mitglieder. Es würde genügen, wenn die Kommis-
sion dem ihr zustehenden Rechte, schon von jetzt ab diese

Mitglieder zu ernennen, entsagte, und diese Ernennungen
verschöbe, um sie nach der Ernennung der Jury seitens der
Aussteller und zwar unter denjenigen Mitgliedern vorzu-
nehmen, die von diesen letzteren zur Jury ernannt wurden,
damit auf diese Art die ganze Jury aus der Abstimmung
der Aussteller hervorgegangen wäre.

Ohne so weit zu gehen, ihre Wahl einzig auf die zur
Jury ernannten Mitglieder zu beschränken, hat die Kom-
mission ihre Ernennungen verschoben und hat sich damit
begnügt, eine mit dem ganzen Teile der Verwaltung und
materiellen Herstellung, welche jeder Ausstellung voran-
geht, betraute Unterkommission zu ernennen. Die Kom-
mission hat nicht beschliessen wollen, dass sie ihre Emen-

nungen ausschliesslich nur an Mitglieder der erwählten
Jury ergehen lassen werde, doch hat sie auch nicht das

Gegenteil beschlossen; sie behält sich ihren Entschluss vor.
Nachdem diese Ernennungen gemacht worden wären,

würde es hinreichen, der Jury das Recht zuzugestehen, ihre
Ausstellung nach Gutdünken zu verwalten, damit alle Fra-

gen, welche sich sowohl im Gesuch als auch in den ver-
schiedenen Sektionsprojekten aufwerfen können, denrWun-
sehe der Aussteller entsprechend, gelöst werden könnten,
zu deren natürlichem und verantwortlichem Vertreter als-

dann die Jury werden würde.
Und dies kann ohne Aenderung des gegenwärtigen Reg-

lements geschehen, wenn man das Prinzip der Delegation
der Kommission zulässt. Dieses Prinzip aber ist von dem

in Kraft stehenden Reglement bestätigt. Ueber dies wird
die Kunstkommission in einer ihrer nächsten Sitzungen
ohne Zweifel zu beraten haben. G. J.

CENTRAL-KOM1TEH

Die Sektionen von Bern, Freiburg, Tes-
sin und Neuenburg haben dem Central-
komitee die revidierte Liste ihrer Mitglie-
der noch nicht zugeschickt.

Wir ersuchen diejenigen unserer Mit-
glieder, die das Journal nicht regelmässig
erhalten haben, uns davon in Kenntnis
setzen zu wollen.

UNTERSTÜTZUNGEN

Auf 37 Konkurierende, welche Studien und Gemälder

zur Beförderdung ihres Gesuches gemacht haben, hat die
Kommission der Schönen Künste folgende 7 Künstler dem
Bundesrat zur Bestätigung bezeichnet, welche ihre Unter-
Stützung im Laufe des Jahres 1904 erhalten werden :

Herr Pietro Chiesa, von Sagno (Tessin), Maler in Mai-
land.

» Plinio Colombi, von Bellinzona, in Berne.
» August Giacometti, von Stampa (Graubünden), in

Florenz.
» Eduard Stiefel, Graveur, von Zürich, in München.
» Jean-Conrad Frey, Bildhauer, von Wald, in Zürich.
» Louis-François Rheiner, von Genf, in Cannes.

» Angelo Augusto Sartori, Maler, von Giubiasco

(Tessin).

AUSSTELLUNG VON ST. LOUIS

Nachdem die Eidgenössische Kunstkommission über die

Tunlichkeit einer Kunstsektionsveranstaltung in St. Louis

um Rat befragt worden ist, hat sie sich hierüber verneinend

ausgesprochen und zwar nicht nur hinsichtlich der kurzen

Zeit, welche zur Rüstung dieser Ausstellung übrig bleiben

würde, sondern auch hinsichtlich eines eidgenössischen Reg-
lements, demzufolge gewöhnlich die Beteiligung an einer
fremden Ausstellung im Jahre einer stattzufindenden
Schweizer Kunstausstellung unzulässig ist

Wir glauben annehmen zu dürfen, dass in Berlin wohn-
hafte Schweizer Künstler den Versuch wagen werden, sich

einer deutschen Sektion anzuschliessen.

TOD DES MALERS GROB

Es wird uns der Tod Konrad Grobs, eines alten Schwei-

zer Malers, gemeldet, welcher seine Zeit des Erfolges be-

sessen. Geboren im Jahre 1828 in Andelfingen (Kanton
Zürich) erlernte Grob die Anfangsgründe seiner Kunst in
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